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Planfeststellung fiir den barrierefreien Ausbau der Bahnsteige der Verkehrsbetriebe Karlsruhe

im Bahnhof Durlach

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium Termin TOP o) Ergebnis
Planungsausschuss 07.07.2022 14 X vorberaten
Gemeinderat 26.07.2022 7 X

Beschlussantrag (Kurzfassung)

Der Gemeinderat stimmt der Planung fiir den barrierefreien Ausbau der Bahnsteige der Verkehrsbetriebe
Karlsruhe GmbH (VBK) im Bahnhof Durlach sowie der von den Verkehrsbetrieben beantragten Planfeststel-

lung zu.
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abgestimmt mit VBK




Erganzende Erlduterungen

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) beabsichtigen ihre Bahnsteige im Bahnhof Durlach barrierefrei auszu-
bauen. Der Bahnhof Durlach ist ein wichtiger Umsteigepunkt von Stadtbahn und DB-Ziigen. Neben drei DB-
Bahnsteigen befinden sich dort fir die in und von Richtung Grotzingen/Pfinztal verkehrenden Stadtbahn-
fahrzeuge auch die beiden Bahnsteige 11 und 12 der Verkehrsbetriebe. Diese sind liber zwei Treppen an die
vorhandene Unterfilhrung angeschlossen, die im 6stlichen Teil zu den DB-Bahnsteigen und dem Empfangs-
gebaude fihrt und im westlichen Bereich unter der ehemaligen B 10 (heute: KreisstralSe K 9659) hindurch
die Untermiihlsiedlung anbindet. Diese Haltestelle der Verkehrsbetriebe erfillt nicht die Anforderungen an
die Barrierefreiheit und auch die Bahnsteighdhe ist nicht auf die Einstiegshohe der hier verkehrenden mit-
telflurigen Zweisystemfahrzeuge abgestimmt.

Der Umbau der StraBenbahnhaltestellen sowie die damit in Zusammenhang stehenden weiteren Anpassun-
gen bedirfen einer Planfeststellung gemaR § 28 des Personenbeforderungsgesetzes (PBefG) in Verbindung
mit den §§ 72 ff. des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVWV{G). Zustandig fur das Anhérungsverfah-
ren ist die Stadt Karlsruhe, zustandige Behorde fiir die Entscheidung lber die Zuladssigkeit des Vorhabens
durch Planfeststellungsbeschluss ist das Regierungsprasidium Karlsruhe.

Die von den Verkehrsbetrieben beantragte MaRRnahme sieht vor:

e Erhohung beider Bahnsteige liber eine Ldnge von 72 m auf eine Héhe von 55 cm fiir den Einstieg in
die Zweisystemfahrzeuge (Doppeltraktion).

e Verlangerung beider Bahnsteige (iber eine Ldnge von 36 m mit einer Hohe von 34 cm fiir den Ein-
stieg in die Niederflurfahrzeuge (Einfachtraktion).

e Riickbau der stidwestlich gelegenen 15 cm hohen und 35 m langen Bahnsteigbereiche.

e Einbau von zwei Aufziigen zwischen der Unterfiihrung und den Bahnsteigen 11 und 12, wie schon
an den Ubrigen DB-Gleisen.

e Signalisierte, hohengleiche Gleisquerung der VBK-Gleise am siidwestlichen Ende.
e Barrierefreier Zugang vom VBK-Bahnsteig 12 zur P+R-Anlage.

e Hohengleiche signalisierte FuBgingerquerung iiber die K 9659 (ehemalige B 10) mit Offnung der
Larmschutzwand und Umbau zu einer Larmschleuse.

Durch diese Umbauten sehen die Verkehrsbetriebe die Zuganglichkeit der Haltestelle fiir mobilitatseinge-
schrankte Fahrgaste Gber die Aufziige sichergestellt; gleichzeitig besteht fiir weitere Fahrgaste nach wie vor
die Moglichkeit, die Haltestelle auch auf kurzem Wege lber einen Treppenaufgang aus der Unterfiihrung zu
erreichen. Fahrgéaste aus der Untermihlsiedlung/dm-Zentrale haben die Moglichkeit durch die Unterfih-
rung unter der K 9659 zu den Haltestellen zu gelangen. Hier wird speziell fiir sehbehinderte Personen mit
einem Blindenleitsystem ein sicherer Weg zu allen Bahnsteigen im Bahnhof Durlach sowie den Bus- und
Tramhaltestellen und in Richtung des Stadtzentrums Durlach angeboten. Zusatzlich wird auch ein neuer ni-
veaugleicher Uberweg fiir mobilitatseingeschrankte Personen iber die K 9659 gebaut, um die Bahnsteige
11 und 12 der Verkehrsbetriebe barrierefrei erreichen zu konnen und lber die Fahrstiihle in die Unterfih-
rung mit Ziel DB-Gleise, Bus und Tram (Haltestelle Auer StralRe), und Stadtzentrum Durlach zu gelangen. Der
Bahnsteig 12 wird mit einem Zugang zu den parallel verlaufenden neuen Parkplatzen (P + R) auf der K 9659
verbunden.
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Erganzend soll auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens je ein Bussteig pro Fahrtrichtung an der B 10/K
9659 als Haltepunkt fiir den Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Dies wird nachrichtlich im Plan-
feststellungsantrag dargestellt.

Fiir den baubedingten Verlust von Gehdlzstrukturen und eines Baums sind Ersatzpflanzungen vorgesehen.
Die Bodenversiegelung kann teilweise durch den Riickbau nicht mehr benotigter Bahnsteigbereiche ausge-
glichen werden. Im Ubrigen sind ErsatzmaRnahmen, z. B. durch die Férderung von Mager- und Sandrasen
sowie fiir ein geringfligiges verbleibendes Defizit die Inanspruchnahme von Okopunkten vorgesehen. Hin-
sichtlich des Vorkommens artgeschiitzter Mauereidechsen werden SchutzmalRnahmen ergriffen und Ersatz-
habitate angelegt.

Die Kosten fur den barrierefreien Umbau werden von den Verkehrsbetrieben auf ca. 5,5 Mio. Euro veran-
schlagt. Die MaRnahme hat eine hohe Dringlichkeit und ist fur die Jahre 2023/2024 mit einer
voraussichtlichen Bauzeit von ca. 6 Monaten eingeplant.

In dem in der Anlage beigefiigten Ubersichtsplan ist die GesamtmaRBnahme zeichnerisch dargestellt.

Gegen die Planung bestehen aus Sicht der Verwaltung keine grundsatzlichen Einwande. Die Planung wurde
insgesamt mit der stadtischen Behindertenbeauftragten abgestimmt und wird von dieser mitgetragen.
Auch seitens des Stadtamts Durlach wurden in der Anhorung zum Planfeststellungsverfahren keine Anre-
gungen vorgetragen.

Seitens der Offentlichkeit und der Biirgergemeinschaft Untermiihl- und Dornwaldsiedlung wurde der barri-
erefreie Ausbau begriiSt, aber auch kritische Anmerkungen zur Art und Weise der Ausfiihrung gedul3ert
und Anderungen vorgeschlagen. So wurde beispielsweise angeregt, den barrierefreien Ausbau nicht isoliert
zu sehen, sondern den Ausgang des Bahnhofs Durlach auf die Seite der Untermuhlsiedlung in das geplante
Sanierungsvorhaben ,Stadteingang Durlach” einzubeziehen und so gesamtheitlich zu betrachten.

Daruber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, ob bei der gutachterlichen Betrachtung des Verkehrslarms
auch der Neubau des dm-Verwaltungskomplexes an der Durlacher Allee und der Bau von IKEA bericksich-
tigt wurde. Auch durch den Sportpark Untere Hub kdonnten sich kiinftig steigende Verkehrsbelastungen er-
geben.

Ferner wird vorgeschlagen anstelle einer ebenerdigen Querung der K 9659 eine Querung tber eine Briicke
vorzusehen, die Gber einen Aufzug auf Seiten der Untermiihlsiedlung erreicht werden kdnnte. Dies sei fur
mobilitdtseingeschrankte Personen die bessere und sicherere Querungsmaoglichkeit. Auch der Schallschutz
dirfe durch den angedachten Bau der Larmschleuse anstelle der bislang geschlossenen Larmschutzwand
nicht verschlechtert werden.

Die Verkehrsbetriebe haben sich mit diesen Anregungen auseinandergesetzt, méchten aber an ihrer bishe
rigen Planung festhalten. Dies liegt zum einen darin begriindet, dass der barrierefreie Ausbau ziligig umge-
setzt werden soll und spatere Verdanderungen im Zusammenhang mit den Sanierungsiiberlegungen zum
Stadteingang Durlach separat weiterverfolgt werden sollten. Hierbei gilt es auch zu sehen, dass das Plan-
feststellungsverfahren auf die Anderungen an den Bahnanlagen zu begrenzen ist, so dass dariiber hinausge-
hende gestalterische Gesichtspunkte keine Beriicksichtigung finden kénnen.

Bei der gutachterlichen Beurteilung des Verkehrslarms im Planfeststellungsverfahren wurden alle relevan-
ten Verkehrsstrome einbezogen, also auch die dm-Zentrale und IKEA. Klinftige stadtebauliche Entwicklun-
gen wie der Sportpark Untere Hub bleiben hingegen unberiicksichtigt, da sie erst dann in die Betrachtung
einbezogen werden kénnen, wenn sie auch planungsrechtlich konkretisiert und gesichert sind. Die Gleich-
wertigkeit einer Larmschleuse gegenliber einer geschlossenen Larmschutzwand wurde gutachterlich aufge-
zeigt, wobei an dieser Stelle der Schienenverkehrslarm maRgeblich ist, der trotz des barrierefreien Ausbaus
der Bahnsteige aber unverandert bleibt.



Eine Uberfiihrung iiber die K 9659 wire auch aus Sicht der Verkehrsbetriebe gegeniiber der héhengleichen
Querung mit alleinigem Blick auf die Verkehrssicherheit die vorzugswiirdigere Variante. Bei dem vorrangi-
gen Ziel des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle darf allerdings nicht auRer Betracht gelassen werden,
dass eine Barrierefreiheit nur gewahrleistet werden kann solange ein funktionstiichtiger Aufzug auf der
Seite der Untermiuhlsiedlung zur Verfligung steht. Im Falle eines Ausfalls des Aufzugs — dies ist nach den Er-
fahrungen der Verkehrsbetriebe insbesondere wegen Vandalismus in gering frequentierten Bereichen nicht
selten der Fall — ware die Haltestelle im Bahnhof Durlach von Seiten der Untermihlisiedlung nur tGber grolRe
Umwege barrierefrei erreichbar. Eine Verkehrssicherheit der h6hengleichen Querung der K 9659 kann
durch die vorgesehene Lichtsignalsteuerung gewahrleistet werden.

Die vorgetragenen Einwendungen werden im weiteren Verfahren an das Regierungsprasidium weitergege-
ben, das Uber den Planfeststellungsantrag zu entscheiden hat.

Dem Gemeinderat kann daher empfohlen werden, den nachstehenden zustimmenden kommunalrechtli-
chen Beschluss zu dem Vorhaben zu fassen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Realisierung der
Maflnahmen, mit Blick auf den erforderlichen Defizitausgleich bei der KVVH, abhangig von der jeweiligen
Finanzsituation der Stadt ist.

Beschluss:
Antrag an den Gemeinderat:
Der Gemeinderat stimmt der Planung fiir den barrierefreien Ausbau der Bahnsteige der Verkehrsbetriebe

Karlsruhe GmbH (VBK) im Bahnhof Durlach sowie der von den Verkehrsbetrieben sowie der von den Ver-
kehrsbetrieben beantragten Planfeststellung zu.



	erläuter

